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PLANZEICHEN 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB ; §§ 1 - 11 BauNVO ) 

1 j§] 1 
Allgemeines Wohngebiet 
(§ 4 BauNVO) 

Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

GFZ Geschossflächenzahl 

GRZ Grundftächenzahl 

II Zahl der Vollgeschosse (als Höchstmaß) 

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 
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Offene Bauweise 

überbaubare Grundstücksfläche 
Baugrenze 
nicht überbaubare Grundstücksftäche 

nur Einzel-/Doppelhäuser 
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Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 
Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) 

• Bäume (anpftanzen) 

- Hecke (anpflanzen) 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
der Bebauungsplanänderung 
(§ 9 Abs 7 BauGB) 

Parzellierungsvorschlag (unverbindlich) 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

~ 
~ 

Schutzgebiet für Grund- und Quellwassergewinnung , 
Zone III B (StAnz. 48/1987, S. 2373 - 2378) 

Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014), die Baunutzungsverordnung (BauNVO, i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 23.01.1990, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013), die 
Planzeichenverordnung (PlanzVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011) und die Hessische Bauordnung (HBO, vom 15.01.2011). 

1 

Hinweis: Im Rahmen dieser 5. Änderung wird nur die nachfolgend aufgeführte 
textliche Festsetzungen zum Einbau einer Regenwasserzisterne ww 
ejngefügt. Alle übrigen textlichen Festsetzungen bleiben unverändert 
bestehen und werden im Rahmen der vorliegenden 5. Änderung 
lediglich nachrichtlich aufgeführt. 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB U. BAUNVO 

In Ergänzung der Planzeichnung sowie der übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Auf dem Knorren" wird folgendes festgesetzt: 

B. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in Rückhalte
Speicher-Zisternen (der Anteil des Rückhaltevolumens beträgt mind. 25 l/qm 
überdachter Grundfläche) als Brauchwasser aufzufangen. Das gesammelte 
Niederschlagswasser ist gern. § 37 Abs. 4 HWG zu verwerten bzw. zu versickern 
sofern keine wasserwirtschaftlichen oder gesundheitlichen Belange 
entgegenstehen. überschüssiges Wasser ist auf dem Grundstück zu versickern 
oder verzögert dem öffentlichen Kanal zuzuführen. 
Ausgenommen hiervon sind Dächer mit mind. extensiver Dachbegrünung. 
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Bebauungsplan Nr. 1 "Kernstadt, 5. Änderung" 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB) 

VERFAHRENSVERMERKE 

1 AllFSTELLUNGSBESCHLlJSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Amöneburg hat in ihrer Sitzung am 30.03.2015 die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 "Kernstadt, 5. Änderung" beschlossen. Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte gern. Hauptsatzung am 08.04.2015. 

2 BETEILIGUNG PER BETROEEENEN ÖFEENT! ICHKEIT 
Die Beteiligung der betroffenen Öffenllichkeit erfolgte gern.§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB durch öffentliche Auslegung von Planentwurf und Begründung in der Zeit vom 
29.06.2015 bis einschließlich 31.07.2015. Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung erfolgte gern. Hauptsatzung am 17.06.2015. 

3 BETEILIGUNG PER BERÜHRTEN BEHÖRPEN 
Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
23.06.2015 gern. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Frist 
vom 29.06.2015 bis einschließlich 31.07.2015 aufgefordert. 

4 SATZUNGSBESCHUJSS 
Die Bebauungsplanänderung wurde am 09.11.2015 in der vorliegenden Form von der 
Stadtverordnetenversammlung nach Abwägung der vorgebrachten Anregungen gern. § 1 O 
BauGB als Satzung beschlossen. Der Begründung wurde zugestimmt. 

StadtAmoneburg, den ~10. No11 2015 
' 
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{ P lettenberg) 
Bürgermeister 

Bürgermeister (Unterschrift/ Dienstsiegel) 

5 INKRAETTRETEN 
Gern. § 10 Abs. 3 BauGB wurde der Satzungsbeschluss am 27.01.2016 ortsüblich gern. 
Hauotsatz.ung bekanntgemacht Damit tritt dieser Bebauungsplan in Kraft. 
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Räumliche Lage des Plangebietes (Ausschnitt TK 25 - unmaßstäblich) 
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"Kernstadt, 5. Änderung" 

(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB) 
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Hinv.eis: Dieser Plan enthält rechtlich geschlitzte Informationen 


